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Der erste Teil des Buches ist überschrieben ,, A 11 g eme i n e Be g r i f fe ". 
Der Verf. erklart, was unter der Disziplin des Verfassungsrechtes und unter Ver­
fassung der Kirche zu verstehen ist. Richtig unterscheidet er hier Elemente des 
gottlichen und menschlichen Rechtes, den Stiftungswillen Christi und die verfas­
sunggebende Tatigkeit des Volkes Gottes. Was er im folgenden zu der Eigenart 
der Verfassung und zum Umgang mit der Verfassung sagt, ist bisher für die Kir­
che zum groBen Teil nicht anwendbar, weil eine Verfassungsurkunde fehlt. DaB 
Rechtsprechung und Lehre die materiale Verfassung der Kirche behandeln müs­
sen, ist zutreffend. Die Kirche beschreibt er mit den Begriffen, die das Zweite 
Vatikanische Konzil dafür verwendet hat: Vo 1 k G o t tes , Corpus Ch r is ti 
M y s tic u m , W u r z e 1 s a k r amen t, C o mm un i o. 

Als Verfassungsprinzipien der Kirche hebt er hervor die fundamentale Gleich­
heit, die Verschiedenheit (Mannigfaltigkeit) und das lnstitutionelle. Er entfaltet die 
Unterschiedenheit und Verwiesenheit von Begriffen (und Wirklichkeiten) wie lnsti­
tution und Gemeinschaft, Volk, Gemeinschaft und Gesellschaft, zeigt die Gemein­
samkeit von Gütern und Zielen auf und stellt die Rechtsgestalt der Kirche vor. Viel 
Mühe gibt er sich, um zu erklaren, daB die Kirche juristische Person ist. 

Der zweite Teil des Buches gilt der Universa 1 k ir ch e. Hier entfaltet er den 
Begriff der Communio in seinen Dimensionen als Communio fidelium, Communio 
hierarchica und Communio Ecclesiarum, kommt auf die Elemente der Universal­
kirche zu sprechen und behandelt ihr Verhaltnis zu den Teilkirchen. Als SchluBfol­
gerung erklart er: Die Universalkirche ist nicht nur die Communio Ecclesiarum; 
sie ist vielmehr das Gesamt von Communio fidelium, Communio hierarchica und 
Communio Ecc/esiarum. In der Gesamtkirche konstituieren die Glaubigen das 
christliche Volk. An dieser Stelle beschreibt der Autor die Verfassungslage der 
Glaubigen. Er faBt sie in die vier Begriffe conditio communionis, conditio liberta­
tis, conditio subiectionis und conditio activa zusammen. 

AnschlieBend stellt er anhand dieses Schemas die Grundrechte und Grund­
pflichten der Glaubigen vor. Von der Kirche als Gemeinschaft leitet er die entspre­
chenden Folgerungen ab, danach von der Kirche als lnstitution bzw. als Gesell­
schaft. Darauf befaBt er sich ausgiebig mit den Prinzipien der Organisation der 
Kirche. 

In der Lehre von der heiligen Gewalt nimmt der Verf. die Dreiteilung wieder 
auf und beschreibt die einzelnen Gewalten eingehend. Ein eigenes Kapitel ist der 
Regierung der Gesamtkirche gewidmet, wobei dem Kollegialitatsprinzip beson­
dere Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Der dritte Teil des Buches, welcher die Te i 1 k i r ch e n zum Gegenstand hat, 
ist recht knapp ausgefallen. In sorgfültigen Überlegungen werden die Worte ex 
quibus und in quibus auf ihr rechtes MaB zurückgeführt. Zum SchluB kommt er 
kurz auf erganzende Strukturen zu sprechen; hier werden vor allem die Personal­
pralaturen behandelt. 

Die spanische Kanonistik ist in hohem MaBe spezialisiert. An den Hauptzen­
tren ihrer Tatigkeit sind mehrere Dozenten für die einzelnen Gebiete zustandig. 
So erklart es sich, daB sich hier ein Gelehrter, der das Verfassungsrecht be­
schreibt, zu Wort meldet. Es ist ihm zu bescheinigen, daB er seinen Gegenstand 
meistert. Das Buch zeichnet sich durch groBe Klarheit und Verstandlichkeit aus 
und ist in einem durchsichtigen Stil geschrieben. Auch wissenschaftstheoretisch 
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steht es auf hoher Warte, weil der Verf. immer wieder von seinem methodischen 
Vorgehen Rechenschaft gibt. 

Das Werk kommt ohne Anmerkungen aus. Aber jede Seite beweist die Tatsa­
che, daB der Verf. die Literatur, auch die deutsche, kennt und im Austausch damit 
steht. 

G. May 

8. Ro d r í g u e z , Pedro, Iglesias particulares y prelaturas personales. Conside­
raciones teológicas a proposito de una nueva institución canónica. Pamplona: 
Ediciones Universidad de Navarra 1985. 248 S. = Collección teológica. 

Die Personalpralaturen des CIC/1983 sind eine neue Einrichtung. Bisher exi­
stiert eine einzige Personalpralatur, das am 28. November 1982 errichtete Opus 
Dei. Das vorliegende Werk setzt sich nach dem Vorwort das Ziel, den Seinsgrund 
und das theologische Wesen der Personalpralaturen im SchoBe der Communio, 
welche die katholische Kirche ist, und in ihrer Beziehung zu den Teilkirchen zu 
untersuchen. 

In der E in 1 e i tu n g erklart der Verfasser es als seine Absicht, die Figur der 
Personalpralaturen theologisch zu begreifen. Zu diesem Zweck legt er die Grund­
linien des zweiten Buches des CIC/1983 dar. lm Titel IV des ersten Teiles dessel­
ben tauchen die Personalpralaturen auf. 

Den heutigen Canones 294 bis 297 liegt ein Text aus dem Motu proprio ,,Ec­
clesiae Sanctae" zugrunde. Diese Tatsache veranlaBt den Verfasser, im e r s ten 
Teil seiner Arbeit die Entstehung und Entwicklung der Personal­
p r a 1 aturen aufzurollen. Der Ursprung der neuen Einrichtung liegt im Zweiten 
Vatikanischen Konzil. Ein Text im Dekret ,,Presbyterorum Ordinis ", der von dem 
Dekret ,,Ad gentes" aufgenommen wurde, gibt zur Begründung der Personalpra­
laturen die Verteilung des Klerus und besondere seelsorgliche Werke an. Sie stel­
len Fortentwicklungen der bisherigen hierarchischen Strukturen der Kirche dar. 
Das Konzil hat den strengen Territorialismus der hierarchischen Organisation der 
Kirche gelockert. Die weiteren Schritte in Richtung auf die Personalpralatur mach­
ten das Motu proprio ,,Ecclesiae Sanctae" und die Apostolische Konstitution ,, Re­
gimini Ecclesiae universae". AufschluBreich ist hierbei die starker werdende Ten­
denz, den Dienst der (zu schaffenden) Personalpralaturen den Diozesen und 
nicht (vorrangig) der Gesamtkirche zuzuordnen. Jetzt erscheint auch die vertrag­
liche Bindung von Laien an die Pralatur als moglich. Die Priester konnen auf den 
Titel des Dienstes in der Pralatur geweiht werden. Als zustandig für die Einrich­
tung von Personalpralaturen wurde die Kongregation für die Bischofe erklart. 

lm folgenden Kapitel zeigt der Verfasser das En t s te he n der Vo r s ch r i f­
t en des C 1C I 1 9 8 3 über die Persona 1pra1 aturen auf. Die Darstellungs­
weise der Verfasser der Kirche des CIC/1983 ist bekanntlich von jener des CIC/ 
1917 verschieden. Bei der Bestimmung der Teilkirche rückt die Gemeinschaft in 
den Vordergrund und tritt das Territorium in den Hintergrund. Der Entwurf 1977 
des neuen Codex enthielt zwei Typen von Personalpralaturen, solche mit und sol­
che ohne ihnen angegliederte Laien. Erstaunlich war die Aussage, daB die ledig­
lich aus Priestern bestehenden Personalpralaturen den Teilkirchen gleichkom­
men. Der Verf. verficht den Standpunkt, daB eine Personalpralatur stets einen 
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coetus fidelium umfassen müsse, der einmal die Laien einschlieBt, die an der Auf­
gabe der Pralatur beteiligt sind, und zum anderen jene, auf die sich die seelsorg­
liche Tatigkeit der Pralatur ausrichtet. Richtig erklart er, daB der Unterschied zwi­
schen Personalpralaturen, die Teilkirchen verahnlicht, und anderen, die ihnen 
rechtlich gleichgestellt sind, kaum zu fassen ist. In der Diskussion um den Ent­
wurf ,,De populo Dei", die 1979/80 stattfand, wurde der Typ von Personalpralatur, 
der Teilkirchen verahnlicht ist, fallengelassen und nur der zweite, der Teilkirchen 
im Recht gleichgestellt ist, beibehalten. Die rechtliche Gleichstellung ist keine un­
begrenzte, sondern eine durch die Forme! ex reí natura aut iuris praescripto ein­
geschrankte. Der Begriff der aequiparatio blieb jedoch undeutlich. Die von eini­
gen vorgeschlagene Einreihung der Personalpralaturen in das Recht der kirchli­
chen Vereinigungen wurde nicht akzeptiert. Denn sie gehóren nach Ansicht der 
Mehrheit zu der hierarchischen Struktur der Kirche. Der Entwurf 1980 des neuen 
CIC blieb bei dem bis dahin erreichten Stand. Die Relatio von 1981 enthalt u. a. 
die Befürchtung, die Personalpralaturen kónnten dem Recht des Diózesanbi­
schofs Eintrag tun. An die Stelle der ursprünglich vorgesehenen Aussage, daB 
die Personalpralatur eine portio populi Dei sei, wurde die andere vorgeschlagen, 
sie sei ein christifidelium coetus. Damit war die Abgrenzung von der Teilkirche ver­
scharft. In der Vollsitzung der Kodifikationskommission im Oktober 1981 wurde 
die allgemeine Gleichsetzung der Personalpralaturen mit den Teilkirchen zurück­
genommen. Noch aber verblieben die Personalpralaturen systematisch im Rah­
men der hierarchischen Verfassung der Kirche und angehangt an die Teilkirchen. 
Als der neue Codex erschien, zeigte es sich jedoch, daB in der SchluBredaktion 
eine wesentliche Veranderung erfolgt war. Die Personalpralaturen wurden aus der 
Pars //, die über die hierarchische Verfassung der Kirche handelt, herausgenom­
men und in die Pars 1, die den christifideles gewidmet ist, eingestellt, und zwar 
unmittelbar vor dem Vereinsrecht. Diese Plazierung ist unangebracht und miB­
glückt, wie der Verfasser richtig bemerkt (S. 96 f.). 

lm z w e i ten Te i 1 seiner Studie wendet sich Rodríguez dem t he o 1 o g i -
schen Wesen der Personalpralaturen zu. Er geht dabei von einer 
Analyse der ce. 294-297 des CIC/1983 aus. Hierbei arbeitet er vor allem den Un­
terschied der Personalpralaturen von allen wie immer gearteten Vereinigungen in 
der Kirche heraus. Man wird ihm bescheinigen, daB er bei dieser Arbeit am Text 
bleibt. Dann geht er daran, die Stellung der Laien in der Personalpralatur zu be­
schreiben. Die Weise ihrer Mitarbeit an deren Aufgaben kann von lockerem An­
schluB bis zu fürmlicher Eingliederung gehen. Der Laie unterwirft sich durch Ver­
trag der Jurisdiktionsgewalt des Pralaten in den spezifischen Gegenstanden der 
Zustandigkeit der Pralatur. Wenig Beachtung schenkt der Verfasser an dieser 
Stelle der Frage des Verhaltnisses der Personalpralaturen zu den Teilkirchen, 
deren Oberhirten bekanntlich auBerst empfindlich gegen jede Beeintrachtigung 
ihrer Stellung sind. Bei der Bestimmung des Seinsgrundes der Personalpralatu­
ren ist der Verfasser bestrebt, die durchaus untergeordnete Rolle des ersten der 
beiden in c. 294 angegebenen Zwecke darzutun. lch bezweifle, daB er damit dem 
Text, wie er nun einmal Gesetz geworden ist, gerecht wird. Der christifide/ium 
coetus, den der Verfasser S. 121 f. wieder einführt, ist im Laufe der Redaktionsar­
beit aus dem Text verschwunden und jetzt nicht mehr quellenmaBig. 

lm folgenden Kapitel stellt sich der Verfasser der Frage, wie sich Ges a m t -
k i re he und Te i 1 k i re he n zueinander verhalten. Von daher will er die Frage 
nach dem t h e o 1 o g i s e h e n O r t der P e r s o n a 1 p r a 1 a t u re n zu beantwor-
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ten versuchen. Er schildert das Wirken Christi in der Gesamtkirche und durch sie 
sowie in den Teilkirchen und durch diese. Dabei stützt er sich vorwiegend auf 
Texte der Konstitution ,,Lumen gentium". Er sieht die Personalpralaturen veran­
kert in der Entfaltung der hierarchischen Verfassung der Kirche durch die kirchli­
che Organisationsgewalt. Die gegenseitige lmmanenz von Teil- und Gesamtkir~ 
che laBt eine Mehrheit von iurisdiktionellen Bereichen zu. Die Personalpralaturen 
sind nach dem Verfasser eine Weise, wie der Apostolische Stuhl seinen Dienst 
zum Wohl der Gesamtkirche und der Teilkirchen ausübt. Sie gehóren zu der kon­
kreten Organisation der hierarchischen Verfassung der Kirche. Weil sie die univer­
sale Sendung des Bischofskollegiums und ihres Hauptes ausdrücken, erscheint 
die Erteilung der Bischofsweihe an den Pralaten angemessen. lndem sie ihre ei­
gene pastorale Arbeit in den Teilkirchen leisten, vermehren sie die Lebendigkeit 
derselben und wirken darauf hin, daB sie immer mehr ad imaginem der Gesamt­
kirche gestaltet werden. Die Personalpralaturen bezeugen partikulare Dimensio­
nen der sollicitudo omnium Ecclesiarum. Sie sind ein hierarchisch strukturiertes 
Angebot pastoraler Dienste, das die hóchste Autoritat in der Kirche den Teilkir­
chen macht (S. 176). Der Verf. verbreitet sich anschlieBend ausführlich über die 
Móglichkeit und Tunlichkeit einer (partiellen) re eh t 1 i eh en G 1 e i eh s te 11 un g 
der Personalpralaturen mit den Teilkirchen. Der CIC/1983 hat bekanntlich auf eine 
solche Gleichstellung verzichtet. Mit überzeugenden Gründen weist der Verf. da­
nach (noch einmal) den Versuch ab, die Personalpralaturen unter die kirchlichen 
Vereinigungen einzureihen. Die von einigen befürchtete unlautere Konkurrenz von 
Personalpralaturen und Diózesen ist ausgeschlossen (S. 188 ff.). An dieser Stelle 
kann ich es mir nicht versagen, zu bekennen, daB ich die von vielen vorgenom­
mene Tabuisierung der Teilkirchen nicht verstehe. Geschichte und Gegenwart zei­
gen doch, daB hier eine Überfülle von Schwache, Versagen, Mangeln und Skan­
dalen sich finden, die dringend nach Hilfe durch die oberste Gewalt der Kirche 
ruten. Ein Mittel, den bedrangten oder verlassenen Glaubigen Unterstützung 
zuteil werden zu lassen, kónnen die Personalpralaturen sein. 

lm ganzen ist die Arbeit von Rodríguez trefflich. Es handelt sich um ein echt 
theologisches Buch. Das Bestreben des Verf., die Personalpralatur in der Ekklesio­
logie des Zweiten Vatikanischen Konzils zu verankern, ist gelungen. Die kanoni­
stischen Passagen sind einwandfrei. Der Verfasser verfügt über Scharfsinn und 
Unterscheidungsvermógen. In den Anhangen bietet er wichtige Texte, die für das 
Thema des Buches einschlagig sind. 

G. May 

9. Martín e z -Torró n, Javier, La configuración jurídica de las prelaturas per­
sonales en el Concilio Vaticano 11. Pamplona: Ediciones Universidad de Na­
varra 1986, 344 S. = Collección canónica. 

Der CIC 1983 legt in den ce. 294-297 einige knappe Normen über die Perso­
nalpralaturen vor. Es handelt sich um eine Neuerung, die das 11. Vatikanische 
Konzil gebracht hat, und die natürlich auch im CIC 1983, der sich ja dem 11. Vati­
kanum verpflichtet weiB, ihren Niederschlag findet. Javier Martínez-Torrón bietet 
in der vorliegenden Studie eine detaillierte Untersuchung über jenen Vorgang, der 
auf dem genannten Konzil zur Schaffung dieser neuen Rechtsform geführt hat. 
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